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Ihr Zeichen / vom  Unser Zeichen / vom Kiel, den 15. März 2023 

 Pes / 170 / 2023  

 
 

 

Gemeinde Manhagen: 

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 4 der Gemeinde Manhagen für das Gebiet 

in Manhagen, nördlich von Manhagen,  südlich von Kabelhorst, östlich der Au-

tobahn und westlich der Verbindungsstraße  

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 

BauGB  

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Bereitstellung der Unterlagen zu vorstehend genannter Planung. Die AG-

29 nimmt wie folgt Stellung. 

 

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände verweisen hinsichtlich des 

Umfanges und des Detaillierungsgrades der Umweltprüfung auf die in § 2 (4) und § 2a (2) 

BauGB sowie in der Anlage 1 des BauGB festgelegten Standards. 

 

1 

Es muss geprüft werden, ob die Notwendigkeit einer Aushagerung besteht, um ggf. Dünge- 

und Schadstoffrückstände von der Fläche zu entfernen.  

 

2 

Es ist u. E. zu prüfen, ob die Ausgleichsmaßnahmen (ca. 4,7 ha) auch außerhalb des Plan-

gebietes umgesetzt werden können, z. B. im südlich angrenzenden Waldgebiet. 
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3 

Zur Steigerung der Artenvielfalt und zur Attraktivitätssteigerung sind innerhalb der Anlagen 

kleinräumige geeignete Habitatstrukturen herzustellen bzw. zu belassen (z. B. Lesesteinhau-

fen, Altholz, Kleingewässer, Rohbodenstellen).  

 

Zur landschafts- und tiergerechten Gestaltung von Freiflächensolaranlagen verweisen wir auf 

die Empfehlungen des Landesjagdverbandes SH (2022). 
 

4 

Bei neuen Solar-Freiflächenanlagen ist u. E. ein langjähriges Monitoring erforderlich. So 

können die ökologischen Entwicklungen des Plangebietes (z. B. Artenspektren von Flora und 

Fauna, Entwicklung von Biotopen) dokumentiert und Pflegemaßnahmen und / oder festge-

legte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ggf. optimiert bzw. geändert werden. Die Ergeb-

nisse sollen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, um einen „Wissenstransfer“ bei 

der Errichtung von weiteren Anlagen sowie einen Erfahrungsaustausch zu etablieren.  

 

 

Die AG-29 behält sich vor, im weiteren Verfahren umfassend vorzutragen. 

 

 

Freundliche Grüße 

Im Auftrag 

 

Gez. Achim Peschken 


